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Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest bei Wild- und Hausschweinen 

Gebietsfestlegung der Sperrzone II (Infizierte Zone), III und des Kerngebietes sowie Festlegung der 
Seuchenbekämpfungsmaßnahmen innerhalb dieser Restriktionszonen 

1. Änderung 

In der oben genannten Angelegenheit ergeht folgende 

Allgemeinverfügung 

Die Allgemeinverfügung vom 03.12.2024, wird wie folgt geändert: 

II. Gebietsfestlegung 

Zum Schutz gegen die Afrikanische Schweinepest (ASP) bei Wild- und Hausschweinen werden 

1. die Sperrzone II (Infizierte Zone),  
2. die Sperrzone III und  
3. innerhalb der Sperrzonen II und III das Kerngebiet festgelegt. 

 
Die Außengrenzen der festgelegten Zonen und Gebiete sind in dem als Anlage beigefügten 
Kartenausschnitt als lila Linie für die Sperrzone II, blaue Linie für die Sperrzone III und pinke Linie 

für das Kerngebiet dargestellt. 

Die Karte ist zusätzlich detailliert über die Homepage des Kreises Groß-Gerau (www.kreisgg.de) 
oder direkt über den Link https://visualgeoserver.fli.de/visualize-this-
map/12C9B8B19219F92BC25196EC5ADD043109F454D4396735F3F5DFE7C580F6036D 

 abrufbar und betrifft ganz oder teilweise die Gemeinden: 

Stadt Kelsterbach, Stadt Rüsselsheim am Main, Stadt Raunheim, Gemeinde Bischofsheim, Stadt 
Ginsheim-Gustavsburg, Gemeinde Trebur, Gemeinde Nauheim, Stadt Mörfelden-Walldorf, 
Gemeinde Büttelborn, Stadt Groß-Gerau und Teile der Stadt Riedstadt 

Fachbereich 

Veterinärwesen und  
Verbraucherschutz 
Besuchsanschrift 

Wilhelm-Seipp-Straße 9 
64521 Groß-Gerau 
E-Mail 

veterinaeramt@kreisgg.de 
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in der Sperrzone II (Infizierte Zone) 

Teile der Stadt Riedstadt, Stadt Gernsheim, Gemeinde Biebesheim am Rhein und Gemeinde 

Stockstadt am Rhein 

in der Sperrzone III und  

Teile der Stadt Ginsheim-Gustavsburg, Teile der Gemeinde Rüsselsheim am Main, Teile der Stadt 
Mörfelden-Walldorf, Gemeinde Nauheim, Gemeinde Trebur, Stadt Groß-Gerau, Gemeinde 
Büttelborn, Stadt Riedstadt, Gemeinde Stockstadt am Rhein, Gemeinde Biebesheim am Rhein und 
Stadt Gernsheim 

im Kerngebiet. 

III. Festlegung der Maßnahmen in der Sperrzone II (Infizierten Zone) 

Ziffer 1.2 wird wie folgt neu gefasst: 

1.2 Für das gesamte Kreisgebiet wird eine Leinenpflicht für Hunde im Wald (§ 2 Abs. 1 Satz 1 

BWaldG) angeordnet, wobei die Leinenlänge auf 5 m beschränkt wird. Die Anordnung gilt 

nicht für Kadaversuchhunde und brauchbare Jagdhunde auf der nach dieser 

Allgemeinverfügung zulässigen Nachsuche. Ferner ausgenommen sind Einsätze und das 

Training von Hirten-, Jagd-, Assistenz-, Polizei- und Rettungshunden. 

Ziffer 2.1 wird wie folgt neu gefasst, nach Buchst. l) wird der Punkt durch ein Komma ersetzt und 

Buchst. m) angefügt: 

m) die Ausbildung und das Training von Jagdhunden gemäß Hessischem Landesjagdgesetz. 

V. Regelungen für das Kerngebiet und um Fundorte ASP-positiver Wildschweine mit 

ausgewiesener Pufferzone in den Sperrzonen II und III 

Ziffer 2 wird wie folgt neu gefasst, nach Buchst. h) wird der Punkt durch ein Komma ersetzt und 

Buchst. i) angefügt: 

i) die Ausbildung und das Training von Jagdhunden gemäß Hessischem Landesjagdgesetz. 

VI. Befristung 

Die unter Ziffer II., III. und V. getroffenen Anordnungen sind solange gültig, bis eine neue 
Allgemeinverfügung zur Bekämpfung der ASP bei Wild- und Hausschweinen in Kraft tritt, längstens 
jedoch für einen Geltungszeitraum von 6 Monaten ab Inkrafttreten der Allgemeinverfügung. 
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VII. Weitere Anordnungen 

1. Die sofortige Vollziehung der Regelungen unter II., III. und V. dieser Verfügung wird hiermit 

angeordnet, soweit sie nicht bereits nach § 37 Satz 1 des Tiergesundheitsgesetzes sofort 

vollziehbar sind. 

2. Die Verfügung gilt an dem auf die ortsübliche Bekanntmachung folgenden Tag als bekannt 

gegeben. 

3. Die Verfügung wird auf der Internetseite des Landkreises Groß-Gerau (www.kreisgg.de) 

öffentlich bekannt gemacht. 

4. Diese Verfügung und ihre Begründung und die Darstellung des betroffenen Gebietes kann beim 

Landrat des Landkreises Groß-Gerau, Fachbereich Veterinärwesen und Verbraucherschutz, 

Wilhelm-Seipp-Straße 9, 64521 Groß-Gerau, 1. Stock, Zimmer 111, nach vorheriger 

Terminvereinbarung (Telefon 06152 989-643) oder auf der Homepage des Landkreises Groß-

Gerau unter www.kreisgg.de eingesehen werden. 

Begründung: 

Zu II. Gebietsfestlegungen 

Die Anordnung unter Ziffer 1. (Sperrzone II) beruht auf Art. 3 Buchst. b der Durchführungsverordnung 

2023/594 der Kommission in Verbindung mit § 14d Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 der Verordnung zum Schutz 

gegen die Schweinepest und die Afrikanische Schweinepest (Schweinepest-Verordnung - SchwPestV), 

zuletzt geändert durch Verordnung vom 16.07.2020 (BGBl. I S. 1700).  

Ist der Ausbruch der ASP bei einem Wildschwein amtlich festgestellt, so richtet die zuständige Behörde 

gemäß Art. 3 Buchst. b der Durchführungsverordnung 2023/594 der Kommission um die Abschuss- 

oder Fundstelle unverzüglich eine infizierte Zone ein. Die Festlegung der infizierten Zone ist damit 

zwingend vorgeschrieben. Hierbei wurden die nach Art. 63 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/687 

der Kommission sowie die nach Art. 64 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2016/429 relevanten Faktoren, wie 

beispielsweise die Probenahmeergebnisse, das Seuchenprofil, die geografische Lage sowie 

ökologische und hydrologische Faktoren, berücksichtigt. Die zitierten Maßgaben gewähren der 

Behörde einen Beurteilungsspielraum bezüglich des Gebietszuschnitts, wobei eine Risikoprognose zu 

treffen ist. Die zu ergreifenden Maßnahmen dienen dem Ziel, die ASP zu tilgen (Art. 9 Abs. 1 Buchst. 

b der Verordnung (EU) 2016/429). Bei der Entscheidung über die Gebietsabgrenzung waren – neben 

den zitierten Kriterien - insbesondere folgende Faktoren als „andere relevante Faktoren“ erheblich:  

- der Aktionsraum (das Streifgebiet) der Wildschweine  

- Ergebnisse der epidemiologischen Untersuchung, 

http://www.kreisgg.de/
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- Risikofaktoren, die zur Ausbreitung der ASP beitragen,  

- die geografische Lage der Sperrzone und  

- das Vorhandensein natürlicher und künstlicher Barrieren, insbesondere zäunbare und bereits 
gezäunte Strukturen sowie von Überwachungsmöglichkeiten. 

Aufgrund der Erfahrungen bisher betroffener Bundesländer sowie anderer EU-Mitgliedstaaten wird bei 

Nachweis der ASP bei einem Wildschwein wird um den Fund-/Erlegeort eine Sperrzone II (infizierte 

Zone) mit einem Radius von 15 km festgelegt. Der Radius entspricht dem möglichen Streifgebiet von 

Wildschweinen und ist auch in der Handlungsempfehlung für die Bekämpfung der Afrikanischen 

Schweinepest (ASP) bei Schwarzwild in Hessen, Teil I – jagdliche Maßnahmen, Abschnitt 2.1., die in 

der Operationellen Expertengruppe nach Art. 66 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/687 

abgestimmt wurde, so festgelegt. Zusätzlich wurden bei der Gebietsfestlegung die Besonderheiten des 

Virus berücksichtigt. Das Virus der ASP ist nicht hochansteckend. Dies bedeutet, dass sich nicht alle 

Tiere einer Rotte gleichzeitig infizieren. So kann das Virus stetig von Wildschwein zu Wildschwein 

weitergegeben werden. Schweine, die sich infiziert haben, sterben jedoch in der Regel auch. Da das 

Virus in der Umwelt sehr stabil ist und selbst den Verwesungsprozess übersteht, sind auch die Kadaver 

und die Knochen verendeter Wildschweine noch Wochen bis Monate infektiös. So können sich auch 

Wildschweine anderer Rotten an dem Kadaver anstecken und das Virus in ihrem Streifgebiet 

weiterverbreiten. Diese Besonderheiten des Virus haben zur Folge, dass die Infektionsketten lange 

aufrechterhalten werden und ermöglichen eine Verschleppung der Infektion auch in zuvor nicht 

betroffene Gebiete über den normalen Aktionsradius einer einzigen Rotte hinaus. Eine solche 

dynamische Ausbreitung ist auch in dem aktuellen Seuchengeschehen in Hessen zu beobachten. Am 

15.06.2024 bestätigte das nationale Referenzlabor am Friedlich-Loeffler-Institut den ersten Nachweis 

des Virus der ASP bei einem krank erlegten Wildschwein in Königstädten im Landkreis Groß-Gerau. 

Anschließend wurden weitere Wildschweine in diesem Gebiet positiv auf ASP untersucht. Der Eintrag 

des Virus nach Hessen ist nach den Untersuchungen der Experten des Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI) 

vermutlich Ende März/Anfang April 2024 erfolgt. Hierzu wurde durch die FLI-Experten neben der 

Inkubationszeit und der Krankheitsdauer das postmortale Intervall (PMI), also der Zeitraum zwischen 

dem Verenden des Wildschweins und dem Auffinden seines Kadavers, herangezogen. Seitdem hat 

sich die Infektion weiter ausgebreitet. Am 27.07.2024 wurde das Virus erstmals im Kreis Bergstraße 

und am 31.07.2024 erstmals im Landkreis Darmstadt-Dieburg nachgewiesen. Der erste Nachweis in 

Darmstadt wurde am 23.10.2024 bestätigt. In der Folge wurden weitere Ausbrüche bei Wildschweinen 

festgestellt. 

Im Hinblick auf die maßgeblichen Fund-/Erlegeorte und den Aktionsraum der Wildschweinpopulation, 

der unter Berücksichtigung der bekannten Einstände, Wanderrouten und Habitatstrukturen bestimmt 
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wurde, wurden die Grenzen des Gebiets unter Anhalt des Radius von 15 km im Hinblick auf 

Wasserläufe sowie das Vorhandensein natürlicher und künstlicher Barrieren bestimmt. 

Gemäß Art. 6 Abs. 1 der Durchführungsverordnung 2023/594 wird dieses Gebiet im Anhang I Teil II 

dieser Verordnung als Sperrzone II gelistet. Mit der Listung als Sperrzone II akzeptiert die Europäische 

Kommission den Gebietszuschnitt des Mitgliedsstaats, in diesem Fall der Veterinärverwaltung des 

Landes Hessen. Dies ist zwingend erforderlich, damit der Handel mit Schweinefleisch in bisher nicht 

betroffenen Gebieten in ganz Deutschland weiterhin erfolgen kann.  

Gemäß Art. 64 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2016/429 bewertet und überprüft die zuständige Behörde 

die Seuchenlage fortlaufend und passt ggf. die Grenzen der Sperrzonen an und legt ggf. zusätzliche 

Sperrzonen fest. 

Zu Ziffer 2. (Sperrzone III): Gemäß Art. 3 Buchst. a der Verordnung (EU) 2023/594 i. V. m. Art. 21 Abs. 

1 der Verordnung (EU) 2020/687 richtet die zuständige Behörde bei Ausbruch einer Seuche der 

Kategorie A in einem Betrieb, Lebensmittel- und Futtermittelunternehmen, Betrieb für tierische 

Nebenprodukte oder an sonstigen Orten eine Sperrzone ein. Diese Sperrzone umfasst gemäß Art. 21 

Abs. 1 Buchst. a und b i. V. m. Anhang V der Verordnung (EU) 2020/687 eine Schutzzone mit einem 

Mindestradius von 3 km und eine Überwachungszone mit einem Mindestradius von 10 km um den 

Ausbruchsort.  

Art. 21 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2020/687 und Art. 3 Buchst. a der Verordnung (EU) 2023/594 

sehen zwingend vor, dass im Falle des Ausbruchs der ASP unverzüglich eine Sperrzone festzulegen 

ist. Um ein Verbreiten dieser Krankheit wirksam zu verhindern, ist der unter Ziffer II. 2. festgelegte 

Gebietszuschnitt im Interesse einer wirkungsvollen Seuchenbekämpfung anzuordnen. Ferner wird die 

festgelegte Sperrzone auch der Größenanforderung aus Art. 21 Abs. 1 Buchst. a und b i. V. m. Anhang 

V der Verordnung (EU) 2020/687 (Radius von mindestens drei bzw. zehn Kilometern um den 

Ausbruchsort) gerecht. 

Mit Art. 1 der Durchführungsverordnung (EU) 2024/2160 vom 9. August 2024 zur Änderung des 

Anhangs I der Durchführungsverordnung (EU) 2023/594 mit besonderen Maßnahmen zur Bekämpfung 

der Afrikanischen Schweinepest wurde ein Teil der mit dieser Allgemeinverfügung ausgewiesenen 

Gebiete bereits in Anhang I Teil III der Durchführungsverordnung (EU) 2023/594 als Sperrzone III 

gelistet.  

Gemäß Art. 64 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2016/429 bewertet und überprüft die zuständige Behörde 

die Seuchenlage fortlaufend und nimmt ggf. Anpassungen und Änderungen der Grenzen der Sperrzone 

vor oder richtet neue Sperrzonen ein. 



 
 

 
 

(6/9) 

 

Die Allgemeinverfügung gilt auch für alle Gebiete, die aufgrund eines weiteren Ausbruchs in einem 

Betrieb mit gehaltenen Schweinen durch die EU als Sperrzone III gelistet werden. Wenn in einem 

weiteren Betrieb mit gehaltenen Schweinen ein Fall der ASP ausbricht, hat die zuständige Behörde 

gemäß Art. 3 Buchst. a VO (EU) 2023/594 unverzüglich eine Sperrzone einzurichten. Für diese gelten 

dann bereits die besonderen Maßnahmen zur Seuchenbekämpfung, die in dieser Allgemeinverfügung 

niedergelegt sind, auch bevor die gemäß Art. 7 Abs. 1 der Verordnung zu erfolgende Listung 

veröffentlicht worden ist. 

Innerhalb der Sperrzonen II und III ist unter Ziffer 3. (Kerngebiet) die Ausweisung eines Kerngebiets für 

die Bereiche der Seuchenherde, wo Häufungen von Funden infizierter Wildschweinkadaver 

festzustellen sind, erforderlich, denn dieser Bereich ist zur Eindämmung des Seuchengeschehens 

gesondert einzuzäunen. Zudem gelten in diesem Bereich weitergehende Reglementierungen der 

Forstwirtschaft, weil durch forstwirtschaftliche Maßnahmen das Virus weiterverbreitet werden könnte. 

Die Anordnung beruht auf Art. 3 Buchst. b, Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Durchführungsverordnung 

2023/594 der Kommission in Verbindung mit § 14d Abs. 2a Satz 1 der Schweinepestverordnung für 

das innerhalb der Sperrzonen II und III gelegene Kerngebiet. 

Zu III. Regelungen für die Sperrzone II (Infizierte Zone) 

Zu III. 1.2. 

Die Anordnung beruht auf §14d Abs. 7 der SchwPestV i. V. m. Art. 64 Abs. 2 Buchst. a und Art. 65 

Buchst. b der Verordnung (EU) 2020/687 i. V. m. Art. 65 Abs. 1 Buchst. f der Verordnung (EU) 2016/429 

i. V. m. Art. 70 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 2 und Art. 71 der Verordnung (EU) 2016/429. 

Diese Maßnahme stellt eine geeignete, vorbeugende Maßnahme zur Eindämmung der ASP dar. Im 

Falle des Auftretens der ASP bei Wildschweinen ist es wichtig, dass infizierte Wildschweine nicht 

beunruhigt werden. Eine Beunruhigung könnte dazu führen, dass infizierte Wildschweine in Bereiche 

vertrieben werden, in denen bisher noch keine infizierten Wildschweine vorhanden sind. Die Tierseuche 

könnte auf diese Weise immer weiter verschleppt werden. Kommen Wild- oder Hausschweine damit in 

Kontakt, ist eine Infektion möglich. Eine Leinenpflicht im Wald trägt dazu bei, dass Halterinnen und 

Halter ihren Hund stets in Sichtweite führen und somit eingreifen können, bevor ihr Hund sich einem 

Wildschwein oder Kadaver nähert. Dadurch soll auch eine Beunruhigung und damit verbundene 

Versprengung möglicherweise infizierter Wildschweine vermieden werden. Die Leinenpflicht gilt nicht 

für Kadaversuchhunde und brauchbare Jagdhunde auf der nach dieser Allgemeinverfügung zulässigen 

Nachsuche. Ferner ausgenommen sind Einsätze und das Training von Hirten-, Jagd-, Assistenz-, 

Polizei- und Rettungshunden. 
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Die Maßnahme stellt einen Eingriff in die allgemeine Handlungsfreiheit von Hundehalterinnen und 

Hundehaltern dar, steht jedoch in einem angemessenen Verhältnis zum damit verfolgten Zweck. Die 

Folgen einer Versprengung infizierter Wildschweine würde eine Verbreitung der ASP maßgeblich 

fördern und könnte zu einer Verbreitung des Virus auch außerhalb der Sperrzone II (Infizierten Zone) 

führen. Gleiches gilt für die Verbreitung infizierten Trägermaterials durch einen Hund. Da dessen 

Bewegungsradius sich u. U. nicht nur innerhalb der Restriktionszone befindet, ist ohne Leinenpflicht 

innerhalb der Restriktionszone die Wahrscheinlichkeit einer Verbreitung der ASP über die 

Restriktionszone hinaus wesentlich erhöht. 

Regelungen im Hinblick auf die Leinenpflicht aus anderen Gesetzen, Verordnungen oder sonstigen 

Rechtsakten bleiben von dieser Allgemeinverfügung unberührt. 

Zu Ziffer III. 2.1 

Gem. Art. 65 Buchst. b der Verordnung (EU) 2020/687 kann die zuständige Behörde Jagdaktivitäten 

nach ihrem Ermessen regulieren, um eine Ausbreitung der ASP zu verhindern. Zum jetzigen Zeitpunkt 

muss die Ausübung der Jagd in der Sperrzone II (Infizierten Zone) grundsätzlich verboten werden, um 

eine Beunruhigung und damit mögliche Versprengung infizierter Wildschweine zu verhindern. Davon 

ausgenommen sind nach Buchst. m) die Ausbildung und das Training von Jagdhunden gemäß 

Hessischem Landesjagdgesetz. 

Die Jagdausübung ist nur insoweit einzuschränken, wie eine Versprengung von Wildschweinen und 

damit eine Verbreitung der ASP zu befürchten ist. Die unter Buchst. m) aufgeführte Jagdart lässt eine 

Versprengung als so gering erscheinen, dass den Interessen der Jagdausübungsberechtigten hier 

Vorrang zu geben ist. In jedem Fall ist darauf zu achten, dass eine Beunruhigung von Schwarzwild 

vermieden wird. 

Zu V. Regelungen für das Kerngebiet und um Fundorte ASP-positiver Wildschweine in der 

Sperrzone II und III 

Zu 2. Jagdliche Maßnahmen 

Die Einschränkung der Jagdausübung beruht auf Art. 65 Buchst. b der Verordnung (EU) 2020/687, 

wonach die zuständige Behörde Jagdaktivitäten nach ihrem Ermessen regulieren kann, um eine 

Ausbreitung der ASP zu verhindern. Zum jetzigen Zeitpunkt muss die Ausübung der Jagd im Kerngebiet 

grundsätzlich verboten werden, um eine Beunruhigung und damit mögliche Versprengung infizierter 

Wildschweine zu verhindern. Davon ausgenommen ist nach Buchst. i) die Ausbildung und das Training 

von Jagdhunden gemäß Hessischem Landesjagdgesetz. 
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Die Jagdausübung ist nur insoweit einzuschränken, wie eine Versprengung von Wildschweinen und 

damit eine Verbreitung der ASP zu befürchten ist. Die unter Buchst. i) aufgeführte Jagdart lässt eine 

Versprengung als so gering erscheinen, dass den Interessen der Jagdausübungsberechtigten hier 

Vorrang zu geben ist. In jedem Fall ist darauf zu achten, dass eine Beunruhigung von Schwarzwild 

vermieden wird. 

Zu VI. Befristung 

Die in dieser Allgemeinverfügung getroffen Anordnungen sollen aus Gründen der Verhältnismäßigkeit 

nur so lange gelten, wie sie zur Eindämmung der ASP in dem in Ziffer II bestimmten Gebiet erforderlich 

sind. Zunächst ist ein Geltungszeitraum von sechs Monaten vorgesehen. Soweit die Anordnungen auch 

auf § 14d Abs. 5a Nr. 1 SchwPestV gestützt wird, ist eine maximale Geltungsdauer von sechs Monaten 

gesetzlich angeordnet. 

Die zuständige Behörde kann diese Allgemeinverfügung jedoch bereits vor Ablauf dieser Frist ergänzen 

oder ändern. 

Zu VII. Weitere Anordnungen 

Diese Allgemeinverfügung ist hinsichtlich der Ziffern III. 2.1. und V. 2. gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 3 der 

VwGO i. V. m. § 37 S. 1 Nr. 9 des Tiergesundheitsgesetzes (TierGesG) sofort vollziehbar, hinsichtlich 

der übrigen Ziffern beruht die Anordnung der sofortigen Vollziehung auf § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 

Verwaltungsgerichtsordnung (BGBl. I S. 686). Widerspruch und Anfechtungsklage haben keine 

aufschiebende Wirkung. 

Die Anordnung ist im öffentlichen Interesse notwendig um eine Verschleppung des Seuchenerregers 

zu verhindern. Bei der ASP handelt es sich um eine schwerwiegende Erkrankung. Ohne die sofortige 

Geltung der für die Sperrzonen normierten Regelungen steigt die Gefahr, dass sich die Krankheit weiter 

ausbreitet und dadurch erhebliche Schäden verursacht werden. Dies kann jedoch im öffentlichen 

Interesse an einer effektiven und schnellen Tierseuchenbekämpfung nicht hingenommen werden. 

Angesichts der Möglichkeit, dass aufgrund des Seuchengeschehens rigorose Handelsbeschränkungen 

gegenüber der Bundesrepublik Deutschland oder Teilen davon verhängt werden, was massive 

volkswirtschaftliche Schäden und Existenzgefährdungen Einzelner zur Folge haben könnte, sowie der 

Möglichkeit, dass für eine Vielzahl von Tieren erhebliche Gesundheitsgefahren drohen, kann sich die 

Behörde nicht auf die aufschiebende Wirkung etwaiger Rechtsbehelfe und der damit verbundenen 

zeitlichen Verzögerungen hinsichtlich der Bekämpfung der Tierseuche einlassen. Private Interessen, 

die der Anordnung der sofortigen Vollziehung entgegenstehen, müssen daher zurückstehen. 
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Ziffer VII. 2. der Verfügung beruht auf § 41 Abs. 4 S. 3 und 4 des Hessischen 

Verwaltungsverfahrensgesetzes (HVwVfG) vom 15. Januar 2010 (GVBl. I S. 18) in der zurzeit gültigen 

Fassung. Gemäß § 41 Abs. 4 S. 3 HVwVfG gilt bei öffentlicher Bekanntgabe eines Verwaltungsaktes 

dieser zwei Wochen nach der ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt gegeben. Nach § 41 Abs. 4 

Satz 4 HVwVfG kann in einer Allgemeinverfügung ein hiervon abweichender Tag, jedoch frühestens 

der auf die Bekanntmachung folgende Tag bestimmt werden. Von letzterem wird Gebrauch gemacht, 

da die Sperrmaßnahmen im Interesse einer wirksamen Seuchenbekämpfung unverzüglich greifen 

müssen. 

Ziffer VII. 3. teilt in Übereinstimmung mit § 41 Abs. 4 Satz 1 HVwVfG mit, auf welcher Internetseite die 

Allgemeinverfügung öffentlich bekannt gemacht wird. § 15a Satz 1 HAGTierGesG enthält die 

Möglichkeit, zur Verhütung erheblicher Gefahren für Leben, Gesundheit, Tiere oder Sachen diesen 

Weg der Bekanntgabe vorzusehen. Um ein möglichst schnelles Inkrafttreten der Allgemeinverfügung 

zu gewährleisten, ist dies in diesem Fall erforderlich. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich, in elektronischer 

Form nach § 3a Absatz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes, schriftformersetzend nach § 3a Absatz 

3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes und § 9a Absatz 5 des Onlinezugangsgesetzes oder zur 

Niederschrift beim 

Landkreis Groß-Gerau, 

- vertreten durch den Landrat - 

Fachbereich Veterinärwesen und Verbraucherschutz, 

Wilhelm-Seipp-Str. 4, 

64521 Groß-Gerau 

Widerspruch erhoben werden. 

 
Thomas Will 
Landrat
 




